11. APRIL 1994 - Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung
(Belgisches Staatsblatt vom 11. Oktober 2000)
Konsolidierung
Die vorliegende Konsolidierung enthält die Abänderungen, die vorgenommen worden sind durch:
‑ das Gesetz vom 25. Juni 1998 zur Abänderung des Gesetzes vom 11. April 1994 über die Öffentlichkeit der Verwaltung und des Gesetzes vom 12. November 1997 über die Öffentlichkeit der Verwaltung in den Provinzen und Gemeinden (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 11. Oktober 2000),

- das Gesetz vom 26. Juni 2000 zur Abänderung des Gesetzes vom 11. April 1994 über die Öffentlichkeit der Verwaltung und des Gesetzes vom 12. November 1997 über die Öffentlichkeit der Verwaltung in den Provinzen und Gemeinden (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 12. Dezember 2000),

- das Gesetz vom 5. August 2006 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 19. März 2007),

- das Gesetz vom 7. März 2007 zur Umsetzung der Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November 2003 über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 7. April 2008),
- das Gesetz vom 4. Februar 2010 über die Methoden zum Sammeln von Daten durch die Nachrichten- und Sicherheitsdienste (Belgisches Staatsblatt vom 10. März 2011).
Diese Konsolidierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

11. APRIL 1994 - Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung
KAPITEL I - Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz findet Anwendung auf:


a) föderale Verwaltungsbehörden,


b) andere Verwaltungsbehörden als die föderalen Verwaltungsbehörden, jedoch nur insofern vorliegendes Gesetz aus Gründen, die in den Bereich der föderalen Befugnisse fallen, die Öffentlichkeit von Verwaltungsunterlagen verbietet oder einschränkt.


Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes ist zu verstehen unter:


1. Verwaltungsbehörde: eine Verwaltungsbehörde, wie sie in Artikel 14 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat erwähnt ist,


2. Verwaltungsunterlage: jegliche Information in irgendwelcher Form, über die eine Verwaltungsbehörde verfügt,


3. personenbezogener Unterlage: eine Verwaltungsunterlage, die eine Beurteilung oder ein Werturteil über eine namentlich genannte oder leicht identifizierbare natürliche Person oder die Beschreibung eines Verhaltens enthält, dessen Bekanntmachung dieser Person offensichtlich Schaden zufügen kann,


[4. [...]


5. [...]]

[Art. 1 Abs. 2 Nr. 4 und 5 eingefügt durch Art. 2 des G. vom 26. Juni 2000 (B.S. vom 15. Juli 2000) und aufgehoben durch Art. 44 Nr. 1 des G. vom 5. August 2006 (B.S. vom 28. August 2006)]
KAPITEL II - Aktive Öffentlichkeit

Art. 2 - Damit die Bevölkerung deutlich und objektiv über die Tätigkeiten der föderalen Verwaltungsbehörden unterrichtet wird:


1. legt der König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass Organisation und Aufträge des föderalen Informationsdienstes fest und bestimmt die föderalen Verwaltungsbehörden, die verpflichtet sind, eine spezialisierte Instanz mit der Konzipierung und Verwirklichung der Informationspolitik zu beauftragen,


2. veröffentlicht jede föderale Verwaltungsbehörde eine Unterlage mit der Beschreibung ihrer Befugnisse und ihrer internen Organisation und stellt sie jedem zur Verfügung, der darum bittet,


3. werden in jedem Schreiben, das von einer föderalen Verwaltungsbehörde ausgeht, Name, Eigenschaft, Adresse und Telefonnummer der Person angegeben, die weitere Auskünfte über die Akte erteilen kann,


4. werden die eventuellen Beschwerdemöglichkeiten, die Instanzen, bei denen eine Beschwerde einzulegen ist, und die einzuhaltenden Formen und Fristen in jeder Unterlage angegeben, mit der dem Bürger ein Beschluss oder ein Verwaltungsakt individueller Tragweite, der von einer föderalen Verwaltungsbehörde ausgeht, notifiziert wird; andernfalls läuft keine Verjährungsfrist für die Einlegung einer Beschwerde.


Art. 3 - Vergütungen, die gegebenenfalls für die Zurverfügungstellung der in Artikel 2 Nr. 1 und 2 erwähnten Informationen gefordert werden, dürfen nicht über den Selbstkostenpreis hinausgehen.

KAPITEL III - Passive Öffentlichkeit

Art. 4 - Das Recht, eine Verwaltungsunterlage einer föderalen Verwaltungsbehörde einzusehen und eine Abschrift von dieser Unterlage zu erhalten, besteht darin, dass jeder gemäß den durch vorliegendes Gesetz vorgesehenen Bedingungen jede Verwaltungsunterlage vor Ort einsehen, Erläuterungen dazu erhalten und sie in Form einer Abschrift mitgeteilt bekommen kann.


Für personenbezogene Unterlagen muss der Antragsteller ein Interesse nachweisen.


Der König kann die Vermittlung seitens der Gemeindeverwaltungen für Einsicht in Unterlagen oder ihre Berichtigung aufgrund des vorliegenden Gesetzes regeln.


Art. 5 - Die Einsicht in eine Verwaltungsunterlage, die Erläuterungen dazu oder ihre Mitteilung in Form einer Abschrift erfolgen auf Antrag. Im Antrag werden die betreffende Angelegenheit und wenn möglich die betreffenden Verwaltungsunterlagen deutlich angegeben; er wird schriftlich an die zuständige föderale Verwaltungsbehörde gerichtet, auch wenn diese die Unterlage in einem Archiv hinterlegt hat.


Wenn der Antrag auf Einsicht, Erläuterungen oder Mitteilung in Form einer Abschrift an eine föderale Verwaltungsbehörde gerichtet ist, die die Verwaltungsunterlage nicht in ihrem Besitz hat, setzt diese den Antragsteller unverzüglich davon in Kenntnis und teilt ihm Bezeichnung und Adresse der Verwaltungsbehörde mit, die ihren Auskünften zufolge im Besitz der Unterlage ist.


Die föderale Verwaltungsbehörde vermerkt die schriftlichen Anträge nach Empfangsdatum in einem Register.


Art. 6 - § 1 - Eine föderale oder nichtföderale Verwaltungsbehörde lehnt einen Antrag auf Einsicht in eine Verwaltungsunterlage, Erläuterungen dazu oder Mitteilung in Form einer Abschrift ab, wenn sie festgestellt hat, dass das Interesse der Öffentlichkeit die Wahrung einer der folgenden Interessen nicht aufwiegt:


1. Sicherheit der Bevölkerung,


2. Grundrechte und -freiheiten der Bürger,


3. föderale internationale Beziehungen Belgiens,


4. öffentliche Ordnung, Sicherheit oder Verteidigung des Landes,


5. Ermittlung oder Verfolgung strafbarer Handlungen,


6. föderales wirtschaftliches oder finanzielles Interesse, Währung oder öffentliche Kredit​würdigkeit,


7. von Natur aus vertraulicher Charakter der Betriebs- oder Herstellungs​informationen, die der Behörde mitgeteilt wurden,


8. Geheimhaltung der Identität der Person, die der Verwaltungsbehörde die Unterlage oder die Information vertraulich mitgeteilt hat, um eine strafbare oder vermutlich strafbare Handlung anzuzeigen.


§ 2 - Eine föderale oder nichtföderale Verwaltungsbehörde lehnt einen in Anwendung des vorliegenden Gesetzes bei ihr gestellten Antrag auf Einsicht in eine Verwaltungsunterlage, Erläuterungen dazu oder Mitteilung in Form einer Abschrift ab, wenn die Bekanntmachung der Verwaltungsunterlage sich negativ auswirken würde auf:


1. das Privatleben, es sei denn, die betroffene Person hat der Einsicht, den Erläuterungen oder der Mitteilung in Form einer Abschrift vorher schriftlich zugestimmt,


2. eine durch das Gesetz eingeführte Geheimhaltungspflicht,


3. die Geheimhaltung der Beratungen und Beschlüsse der Föderalregierung und der verantwortlichen Behörden, die der föderalen ausführenden Gewalt unterliegen, oder der Beratungen und Beschlüsse, an denen eine föderale Behörde beteiligt ist,

[4. die in Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 1998 über die Klassifizierung und die Sicherheitsermächtigungen, -bescheinigungen und -stellungnahmen erwähnten Interessen.]


[§ 2bis - [...]]



§ 3 - Eine föderale Verwaltungsbehörde kann einen Antrag auf Einsicht in eine Verwaltungsunterlage, Erläuterungen dazu oder Mitteilung in Form einer Abschrift ablehnen, insofern der Antrag:


1. eine Verwaltungsunterlage betrifft, deren Bekanntmachung Missverständnisse hervorrufen kann, weil sie unvollendet oder unvollständig ist,


2. eine Stellungnahme oder Meinung betrifft, die der Behörde freiwillig und vertraulich mitgeteilt wurde,


3. offensichtlich unberechtigt ist,


4. offensichtlich zu vage formuliert ist.


§ 4 - Wenn in Anwendung der Paragraphen 1 bis 3 eine Verwaltungsunterlage nur teilweise der Öffentlichkeit vorenthalten werden muss oder darf, werden Einsicht, Erläuterungen oder Mitteilung in Form einer Abschrift auf den übrigen Teil beschränkt.


§ 5 - Die föderale Verwaltungsbehörde, die einem Öffentlichkeitsantrag nicht sofort Folge leisten kann oder ihn ablehnt, teilt dem Antragsteller binnen dreißig Tagen nach Empfang des Antrags die Gründe für Aufschub beziehungsweise Ablehnung mit. Bei einem Aufschub kann die Frist nie um mehr als fünfzehn Tage verlängert werden.


Wenn keine Mitteilung innerhalb der vorgeschriebenen Frist erfolgt, wird davon ausgegangen, dass der Antrag abgelehnt worden ist.


[...]

[Art. 6 § 2 einziger Absatz Nr. 4 eingefügt durch Art. 29 des G. vom 4. Februar 2010 (B.S. vom 10. März 2010); § 2bis eingefügt durch Art. 3 Nr. 1 des G. vom 26. Juni 2000 (B.S. vom 15. Juli 2000) und aufgehoben durch Art. 44 Nr. 2 des G. vom 5. August 2006 (B.S. vom 28. August 2006); § 5 Abs. 3 eingefügt durch Art. 3 Nr. 2 des G. vom 26. Juni 2000 (B.S. vom 15. Juli 2000) und aufgehoben durch Art. 44 Nr. 3 des G. vom 5. August 2006 (B.S. vom 28. August 2006)] 

Art. 7 - Wenn eine Person nachweist, dass eine Verwaltungsunterlage einer föderalen Verwaltungsbehörde fehlerhafte oder unvollständige Informationen über sie enthält, ist diese Behörde verpflichtet, die nötigen Berichtigungen vorzunehmen, ohne dass es den Betreffenden etwas kostet. Die Berichtigung erfolgt auf schriftlichen Antrag des Betreffenden, unbeschadet der Anwendung eines durch oder aufgrund des Gesetzes vorgeschriebenen Verfahrens.


Die föderale Verwaltungsbehörde, die einem Berichtigungsantrag nicht sofort Folge leisten kann oder ihn ablehnt, teilt dem Antragsteller binnen sechzig Tagen nach Empfang des Antrags die Gründe für den Aufschub beziehungsweise die Ablehnung mit. Bei einem Aufschub kann die Frist nie um mehr als dreißig Tage verlängert werden. Wenn keine Mitteilung innerhalb der vorgeschriebenen Frist erfolgt, wird davon ausgegangen, dass der Antrag abgelehnt worden ist.


Wenn der Antrag an eine föderale Verwaltungsbehörde gerichtet ist, die nicht für das Vornehmen der Berichtigungen zuständig ist, setzt diese den Antragsteller sofort davon in Kenntnis und teilt ihm Bezeichnung und Adresse der Behörde mit, die ihren Auskünften zufolge dafür zuständig ist.


Art. 8 - § 1 - Es wird ein Ausschuss für den Zugang zu Verwaltungsunterlagen geschaffen.


Der König bestimmt durch einen im Ministerrat beratenen Erlass Zusammensetzung und Arbeitsweise des Ausschusses.


§ 2 - Wenn der Antragsteller auf Schwierigkeiten stößt, um Einsicht in eine Verwaltungs​unterlage zu erhalten oder ihre Berichtigung zu erwirken aufgrund des vorliegenden Gesetzes, [der in Artikel 6 § 5 Absatz 3 erwähnte Fall eines ausdrücklichen Ablehnungsbeschlusses einbegriffen,] kann er einen Antrag auf Neuüberprüfung bei der betreffenden föderalen Verwaltungsbehörde stellen. Gleichzeitig bittet er den Ausschuss um Stellungnahme.


Der Ausschuss teilt dem Antragsteller und der betreffenden föderalen Verwaltungsbehörde seine Stellungnahme binnen dreißig Tagen nach Empfang des Antrags mit. Wenn keine Stellungnahme innerhalb der vorgeschriebenen Frist mitgeteilt wird, wird sie außer acht gelassen.


Die föderale Verwaltungsbehörde teilt dem Antragsteller [und dem Ausschuss] seinen Beschluss zur Bewilligung beziehungsweise Ablehnung des Antrags auf Neuüberprüfung binnen fünfzehn Tagen nach Empfang der Stellungnahme beziehungsweise nach Ablauf der Frist mit, binnen der die Stellungnahme mitgeteilt werden sollte. Wenn keine Mitteilung innerhalb der vorgeschriebenen Frist erfolgt, wird davon ausgegangen, dass die Behörde den Antrag abgelehnt hat.


Der Antragsteller kann eine Beschwerde gegen diesen Beschluss gemäß den durch den Königlichen Erlass vom 12. Januar 1973 koordinierten Gesetzen über den Staatsrat einlegen. Der Beschwerde vor dem Staatsrat liegt gegebenenfalls die Stellungnahme des Ausschusses bei.


§ 3 - Der Ausschuss kann ebenfalls von einer föderalen Verwaltungsbehörde zu Rate gezogen werden.


§ 4 - Der Ausschuss kann aus eigener Initiative Stellungnahmen über die allgemeine Anwendung des Gesetzes über die Öffentlichkeit der Verwaltung abgeben. Er kann der gesetzgebenden Gewalt Vorschläge über die Anwendung und zur eventuellen Revision des vorliegenden Gesetzes unterbreiten.

[Art. 8 § 2 Abs. 1 abgeändert durch Art. 4 des G. vom 26. Juni 2000 (B.S. vom 15. Juli 2000); § 2 Abs. 3 abgeändert durch Art. 2 des G. vom 25. Juni 1998 (B.S. vom 4. September 1998)]

Art. 9 - Wenn der Öffentlichkeitsantrag eine Verwaltungsunterlage einer föderalen Verwaltungsbehörde betrifft, in der ein urheberrechtlich geschütztes Werk aufgenommen ist, ist die Zustimmung des Urhebers oder der Person, auf die seine Rechte übertragen worden sind, nicht erforderlich für die Gewährung der Einsicht in die Unterlage vor Ort oder für die Erteilung diesbezüglicher Erläuterungen.


Die Mitteilung eines urheberrechtlich geschützten Werkes in Form einer Abschrift kann nur mit der vorherigen Zustimmung des Urhebers oder der Person, auf die seine Rechte übertragen worden sind, erfolgen.


In allen Fällen weist die Behörde darauf hin, dass das Werk urheberrechtlich geschützt ist.


Art. 10 - […]

[Art. 10 aufgehoben durch Art. 20 des G. vom 7. März 2007 (B.S. vom 19. April 2007)]

Art. 11 - Die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes finden ebenfalls Anwendung auf Verwaltungsunterlagen, die von einer föderalen Verwaltungsbehörde in einem Archiv hinterlegt worden sind.


Der Verwalter eines föderalen Archivs ist verpflichtet, bei der Anwendung des vorliegenden Gesetzes mitzuwirken.


Die in Artikel 6 erwähnten Ausnahmegründe gelten nicht mehr nach Ablauf der für die Geheimhaltung des betreffenden Archivs festgesetzten Frist.


Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung auf das Allgemeine Staatsarchiv oder auf die Staatsarchive in den Provinzen, für die die Gesetzesbestimmungen über Archive voll und ganz anwendbar bleiben.


Art. 12 - Der Empfang einer Abschrift einer Verwaltungsunterlage kann der Zahlung einer Vergütung unterworfen werden, deren Höhe vom König festgelegt wird.

KAPITEL IV - Schlussbestimmungen

Art. 13 - Vorliegendes Gesetz beeinträchtigt nicht die Gesetzesbestimmungen, die eine größere Öffentlichkeit der Verwaltung vorsehen.


Art. 14 - Vorliegendes Gesetz tritt an dem vom König festgelegten Datum und spätestens sechs Monate nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

